
Kindeswohlgefärdung
Beitrag von „Pepi“ vom 5. Mai 2010 19:53

Der Sachbearbeiter vom Jugendamt hat mir mal erklärt, dass man ohne Namensnennung des
Kindes immer den Fall beim Jugendamt schildern kann und eine Auskunft bekommt ohne dass
das Jugendamt verpflichtet ist tätig zu werden. Wenn du den Namen des Kindes nennst,
müssen sie dem nachgehen. Was zur Kindeswohlgefährdung findest du im § 8a SGB.
Was sagt deine Schulleitung? Habt ihr Schulsozialarbeiter?
Gruß
Pepi
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